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LIEBE LESER

zwei Sendungen hat die «Fernsehstrasse 1-4» (eine Sendung mit Zuschauern, Kritikern

und Fernsehmitarbeitern) der schweizerischen Tagesschau gewidmet. Das
Nachrichtengefäss des Fernsehens ist nicht nurdie meistgesehene, sondern auch die
heissumstrittenste Sendung: Linksdrall werfen ihr die einen vor, Rechtslästigkeit
die andern, Unfähigkeit die dritten. So schien es am Platze zu sein, in einem Sende-
gefäss, das dem Zuschauer das Fernsehen transparent machen und eine direkte
Möglichkeit der Rückkoppelung darstellen soll, über die Tagesschau zu diskutieren
und den Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Indessen, wer die zwei Sendungen
angeschaut hat, ist so klug als wie zuvor: Interessenvertreter verschiedener Herkunft
vertraten ihre festgefassten Meinungen, nicht bereit, auch nur einen Deut davon
abzuweichen. Es wurde mit teils fragwürdigen Untersuchungen und Beispielen
argumentiert und «bewiesen». Dem Zuschauer blieb nichts anderes übrig, als sich
mit der einen oder andern Seite zu solidarisieren oder zu resignieren.
Resignation stellte sich vor allem durch die Sinnlosigkeit dieser Diskussion ein. Da
wurde zwar offensichtlich, dass zwischen der Tagesschau-Redaktion und
Hörergruppen verschiedener Herkunft und politischer Auffassung ein Konflikt besteht,
aber es wurde nie versucht, diesen Konflikt auszutragen, geschweige denn, nach
Möglichkeiten zu suchen, ihn beizulegen. Schuld daran waren einerseits die Vertreter

der Tagesschau selber. Sie bauten sich eine Verteidigung aus Arroganz und
Besserwissen auf oder verschanzten sich hinter den Mühsalen des Zeitdrucks und
der komplizierten technischen Apparatur. Haben sieaber nichtgerade mit der fehlenden

Bereitschaft, tatsächlich erfolgte Fehlerund Fehlleistungen einzugestehen, ihre
Behauptung, wonach die Tagesschau- Redaktion sich aus qualifizierten Journalisten
zusammensetze, widerlegt? Zur Qualität eines Journalisten gehört mit die Einsicht,
dass die Hektik seiner Arbeit zu Fehlern führt, und der Mut wie auch das PfIichtbe-
wusstsein, diese einzugestehen und in die Relation zum Ganzen zu setzen. Zum
Misslingen der beiden Sendungen hat aber auch der Gesprächsleiter, Rechtsanwalt
Dr. H.W. Kopp, beigetragen, weniger vielleicht durch die schulmeisterliche Art seines

Auftretens als durch einen groben Rechnungsfehler. Wer in einer Sendung von
45 Minuten Dauer zu einem brisanten Thema, das einer tieferen Auslotung bedarf
und über einen emotionellen Beitrag hinausführen soll, sechs Gesprächspartner
einlädt, befindet sich schon vor Beginn der Sendung rein arithmetisch auf dem
Holzweg. Er wird in Zeitnot kommen oder zumindest den einen oder andern
Diskussionsteilnehmer vernachlässigen müssen, und das führt unweigerlich zum Vorwurf
der Parteilichkeit.
So ist es nicht nur misslungen, das Unbehagen über die Tagesschau auszuräumen -
geschweige denn, Möglichkeiten einer Erneuerung auch nur andeutungsweise
anzutippen —, sondern es ist ein zusätzliches Unbehagen über das Sendegefäss
«Fernsehstrasse 1-4» entstanden. Statt Transparenz zu schaffen, wird hier weiter der
Nebel des Geheimnisvollen über das Fernsehen ausgebreitet und jener gefährlichen
«Und-das-Fernsehen-hat-doch-recht»-ldeologie gehuldigt. Der Kredit, welcher der
Sendung anfänglich noch einzuräumen war, muss gestrichen werden, da es nicht
gelingen will, eine Brücke zu den wirklichen Sorgen und Nöten des Fernsehzuschauers

zu schaffen und die «Fernsehstrasse 1—4» mehr und mehr nur noch
Alibifunktion ausübt, indem sie einigen «Experten» und Zuschauern Gelegenheit gibt,
ihre latente Wut via Bildschirm abzureagieren und ihre persönlichen Meinungen zu
verkaufen.

Mit freundlichen Grössen
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